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Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

09.09.2024 Senat Nichtöffentlich
17.09.2024 Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und 

Ordnung
Öffentlich

26.09.2024 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich

Anlass:

Änderung der Stadtverordnung der Hansestadt Lübeck vom 29.08.2022 über das Offenhal-
ten von Verkaufsstellen an Sonntagen in der Hansestadt Lübeck aus besonderem Anlass – 
Änderung Termine 2024, 2025 und 2028

Beschlusstext zur Bekanntgabe im öffentlichen Teil:
(nur bei nichtöffentlichen Vorlagen)
Bericht:
Entsprechend den Regelungen des Ladenöffnungszeitengesetzes des Landes Schleswig-
Holstein darf an jährlich bis zu vier Sonn- und Feiertagen aus besonderem Anlass aus-
nahmsweise eine Ladenöffnung per Rechtsverordnung zugelassen werden. Der Zeitraum, in 
dem die Verkaufsstellen geöffnet sein dürfen, darf dabei fünf zusammenhängende Stunden 
nicht überschreiten und muss spätestens um 18.00 Uhr enden. Der besondere Anlass muss 
im betreffenden Gebiet eine prägende Wirkung entfalten.

Mit Stadtverordnung vom 29.08.2022 über das Offenhalten von Verkaufsstellen an Sonnta-
gen in der Hansestadt Lübeck aus besonderem Anlass wurde bestimmt, dass in den Jahren 
2022 bis 2028 Verkaufsstellen an den in der Verordnung festgelegten Sonntagen jeweils aus 
besonderem Anlass der Nordischen Filmtage Lübeck in der Zeit von 13.00 bis 18.00 Uhr 
geöffnet sein dürfen. 
Der besondere Anlass als Voraussetzung für die Festsetzung der besonderen Ladenöff-
nungszeiten wurde als gegeben betrachtet, weil die betreffenden Sonntage nach dem Pla-
nungsstand 2022 von den Veranstaltungszeiträumen der Nordischen Filmtage direkt erfasst 
waren.

Aus organisatorischen Gründen wurden die Veranstaltungszeiträume der Nordischen Filmta-
ge für die Jahre 2024, 2025 und 2028 seitens des Veranstalters geändert. 
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Die Veranstaltungszeiträume wurden um eine Woche verschoben, mit der Folge, dass die in 
der Stadtverordnung bestimmten Sonntage in den Jahren 2024, 2025 und 2028 nicht mehr 
im Veranstaltungszeitraum der Nordischen Filmtage Lübeck liegen. Der direkte Bezug zu 
den Nordischen Filmtagen, der die Voraussetzung für die Ausnahmeregelung nach dem La-
denöffnungszeitengesetz bildet, ist für in der Stadtverordnung aus dem Jahre 2022 festge-
setzten Termine der vorgenannten Jahre entfallen.

Die Stadtverordnung vom 29.08.2022 ist daher entsprechend zu ändern. 

Die besonderen sonntäglichen Ladenöffnungszeiten sind an die Terminänderungen anzu-
passen und für die nach aktuellem Planungsstand im Zeitraum der Nordischen Filmtage 
2024, 2025 und 2028 liegenden Sonntage zu bestimmen. 

Die Kirchen und Gewerkschaften sind informiert.

Anlagen:
Entwurf Änderungs-VO verkaufsoffene Sonntage

Senator Ludger Hinsen
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Stadtverordnung vom XX.XX.2024 zur Änderung der Stadtverordnung über das 

Offenhalten von Verkaufsstellen in der Hansestadt Lübeck aus besonderem Anlass 

vom 29.08.2022 

Aufgrund des § 5 Abs. 1 des Ladenöffnungszeitengesetzes des Landes Schleswig-Holstein 

(LÖffZG) vom 29.11.2006 (GVOBl. Schl.-H. S. 243) i.V.m. § 2 Abs. 3 der Landesverordnung 

über die zuständigen Behörden nach dem Ladenöffnungszeitengesetz vom 30.11.2006 

(GVOBl. S. 252, letzte Änderung: Ressortbezeichnungen ersetzt Art. 20 LVO v. 16.01.2019, 

GVOBl. S. 30) wird verordnet: 

§ 1 

Die Stadtverordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen in der Hansestadt Lübeck 

aus besonderem Anlass vom 29.08.2022 wird wie folgt geändert: 

In § 1 werden die Termine zu dem Anlass: „Nordische Filmtage Lübeck“ 

03.11.2024  

02.11.2025  

05.11.2028  

 

gestrichen und stattdessen die Termine zu dem Anlass: „Nordische Filmtage Lübeck“ 

 

10.11.2024  

09.11.2025  

12.11.2028  

 

festgesetzt. 

Die übrigen Vorschriften der Stadtverordnung bleiben unberührt. 

 

§ 2 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft 

 

Lübeck, den XX.XX.2024 

 

Der Bürgermeister 

der Hansestadt Lübeck 
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